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Bundesgesetz vom . . .  , mit dem das Buriaes� 
gesetz über technische Studienrichtungen, 
BGBl. Nr. 290/1969, geändert wird; 
Aussendung zur Begutachtung. 

In der Anlage wird der Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Bundesgesetz über technische Studienrichtungen geändert 

wird, mit der Bitte um Stellungnahme bis 2 • A ril 19 9 über-
-', _. , '''o e , . 

mittelt. Sollte bis zu diesem Termin keine 

getroffen sein, so wird angenommen, daß zum vorliegendem Ent­

wurf keine Einwände bestehen. 

Wien, 17. März 1989 

Der Bundesminister: 

Dr. Tuppy 
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Vorblatt 

Probleme 

An der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestal­

tung in Linz ist das Studium der Innenarchitektur nach den 

Bestimmungen des Kunsthochschul-Studiengesetzes, BGBl. 

Nr. 187/1983, in der Fassung BGBl.Nr. 3/1989, eingerichtet. 

Da. das Berufsbild des Architekten - auch international - als 

Einheit gesehen wird, wird eine breite Architekturausbildung 

ohne Aufgliederung im Teilbereich angestrebt. 

Aus diesem Grund soll die Studienrichtung Innenarchitektur 

aufgelassen und die Meisterklasse Innenarchitektur in eine 

Meisterklasse für Architektur mit besonderer Berücksichtigung 

der Innenraumgestaltung umgewandelt werden. 

ziel 

Die Einrichtung der Studienrichtung Architektur an der Hoch­

schule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz 

sowie die Umwandlung der Meisterklasse für Innenarchitektur 

in eine Meisterklasse für Architektur mit dem Schwerpunkt 

Innenraumgestaltung an derselben Hochschule. 

Inhalt 

Einrichtung der Studienrichtung Architektur an der Hochschule 

für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz nach 

den Bestimmungen des V. Abschnittes des Bundesgesetzes über 

technische Studienrichtungen, BGBl.Nr. 290/1969, in der Fas­

sung BGBl.Nr. 113/1982 und 4?6/1988. 

204/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 3 von 21

www.parlament.gv.at



204/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)4 von 21

www.parlament.gv.at



Alternative 

Im Hinblick auf den internationalen Trend zu einer breiten 

Architekturausbildung mit Schwerpunktsetzung, wie er auch von 

der Standesvertretung der Architekten vertreten wird, wäre 

die Alternative zur Umwandlung der Studienrichtung Innenar­

chitektur in eine Studienrichtung Architektur nur das Auslau­

fen der Studienrichtung Innenarchitektur in Linz. 

Kosten 

Durch die Umwandlung des Innenarchitekturstudiums in ein Ar­

chitekturstudium werden keine zusätzlichen Planstellen not­

wendig sein, da der derzeitige Leiter der Meisterklasse In­

nenarchitektur die neue Meisterklasse Architektur bis zu 

seiner Emeritierung in fünf Jahren übernehmen und das Di­

plomprüfungsfach "Architekturentwurf" wie bisher mit seinen 

Hochschulassistenten wahrnehmen wird. An zusätzlichen Kosten 

werden daher im Budgetprognosezeitraum 1990 bis 1994 jährlich 
, 

ca. S 300.000,-- für Lehrauftragsremunerationen anfallen, da 

die technisch-wissenschaftlichen Fächer um insgesamt sieben 

Semesterwochenstunden aufgestockt und durch Lehrbeauftragte 

abgedeckt werden sollen. 
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Entwurf 

Bundesgesetz vom ................ , mit dem das Bundesgesetz 
über technische Studienrichtungen geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über 

Nr. 290/1969, zuletzt 

Nr. 426/1988, wird wie 

Artikel I 

technische Studienrichtungen, 

geändert durch das Bundesgesetz 

folgt geändert: 

1. Die überschrift im V. Abschnitt lautet: 

BGBl. 

BGBl. 

"Studium der Architektur an der Akademie der bildenden 

Künste, an der Hochschule für angewandte Kunst und an der 

Hochschule für künstlerische und industrielle Gestal­

tung." 

2. Die überschrift zu § 15 lautet: 

"§ 15. Studium der Architektur an der Hochschule für an­

gewandte Kunst und an der Hochschule für künstlerische 

und industrielle Gestaltung." 

3. § 15 Abs. 1 lautet: 

"Das Studium der Architektur an der Hochschule für ange­

wandte Kunst und an der Hochschule für künstlerische und 

indus.trielle Gestaltung besteht aus zwei Studienabschni t­

ten und erfordert einschließlich der für die Anfertigung 

der Diplomarbeit vorgesehenen Zeit die InSkription von 

zehn Semestern." 

4. § 15 Abs.5 vierter Satz lautet: 

"Dem Prüfungssenat gehören die Leiter aller Meisterklas­

sen und Lehrkanzeln der jeweiligen Hochschule an." 
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5. Im § 16 Abs. 1 treten an die stelle der Worte "der Aka:'" 

demie der bildenden Künste und an der Akademie für ange­

wandte Kunst" die Worte "den in diesem Abschnitt genann­

ten Hochschulen". 

6. § 16 Abs. 2 entfällt. Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2. 

7. Im § '16 Abs. 2 und im § 17Abs. 1 und 2 treten an die 

stelle der Worte "der Ak.ademie der bildenden Künste und 
" 

an der Akademie für angewandte Kunst" die Worte "den in 

diesem Abschnitt genannten Hochschulen". 

8. § 18 lautet: 

"§ 18. Studienkommissionen 

Für die Studienrichtung Architektur an den im V. Ab­

schnitt genannten Hochschulen sind Studienkommissionen 

einzurichten. Für die Studienkommission an der Akademie 

der bildenden Künste gelten die Bestimmungen der §§ 40 

bis 47 des Akademie-Organisationsgesetzes, BGBI.Nr. 25/ 

1988. Für die Studienkommissionen dieser Studienrichtung 

an der Hochschule für angewandte Kunst und an der Hoch­

schule für künstlerische und industrielle Gestaltung gel­

ten die Bestimmungen der §§ 9 bis 15 des Kunsthochschul­

Studiengesetzes, BGBI.Nr. 187/1983, sinngemäß." 

9. Im § 20 Abs. 1 treten an die Stelle der Worte "der Aka­

demie der bildenden Künste und an der Akademie für ange­

wandte Kunst" die Worte "den im V. Abschnitt genannten 

Hochschulen". 
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Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1989 in Kraft. 

(2) Aufgrund dieses Bundesgesetzes können bereits mit dem der 

Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag Verordnungen 

erlassen und Beschlüsse gefaßt werden; diese treten jedoch 

erst mit 1. September 1989 in Kraft. 

( 3) Im Hinblick auf die Ähnlichkeit der Studienrichtungen ist 

vom zuständigen Abteilungskollegium der Hochschule für künst­

lerische und industrielle Gestaltung in Linz .eine gemeinsame 

Studienkommission für die Studienrichtung Architektur und die 

auslaufende Studienrichtung Innenarchitektur einzusetzen. 

Bis zur Einsetzung dieser gemeinsamen Studienkommission hat 

die bestehende Studienkommission für die Studienrichtung 

Innenarchitektur die Aufgaben auch für die Studienrichtung 

Architektur wahrzunehmen. 

(4) Studierende der Studienrichtung Innenarchitektur sind be­

rechtigt, in die neue Studienrichtung Architektur überzutre­

ten. Für die Anrechnung des bisherigen Studiums und der bis­

her abgelegten Prüfungen gilt § 2 1  Abs. 1 und 5 AHStG. Absol­

venten der Studienrichtung Innenarchitektur sind berechtigt, 

ihr Studium gemäß § 21 Ahs. 1 AHStG anrechnen und abgelegte 

Prüfungen gemäß § 2 1  Ahs. 5 AHStG anerkennen zu lassen. 
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• 

ERLÄUTERUNGEN 

Allgemeiner Teil 

Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfes wurde von 

folgenden Überlegungen ausgegangen: 

a) Das Berufsbild des Architekten wird von der Standesvertre­

tung der Architekten als Einheit gesehen und eine entspre­

chende Ausbildung - ohne Aufgliederung in Teilbereiche -

angestrebt. Die berufliche Situation der Absolventen der 

Studienrichtung Innenarchitektur ist demzufolge unbefrie­

digend, da ihnen der Zugang zur Standesvertretung der 

Architekten ebenso wie die Erwerbung der Ziviltechnikerbe­

fugnis verwehrt ist. Des weiteren besteht kein Schutz der 

Berufsbezeichnung "Innenarchitekt". 

b) Auch die "Richtlinien des Rates der Europäischen Gemein­

schaften für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, 

Prüfungs zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise auf 

dem Gebiete der Architektur" gehen von der Berufsbezeich­

nung "Architekt" und einer Ausbildung auf Hochschulniveau 

aus, welche auf Architektur ausgerichtet ist. 

c) Nach Auflassung der Studienrichtung Innenarchitektur an 

der Hochschule für angewandte Kunst in Wien und Umwandlung 

in eine Studienrichtung für Architektur, welche aus ähnli­

chen Gründen wie sie nun von der Hochschule in Linz vorge­

bracht werden, erfolgte, erscheint es sinnvoll, die Mei­

sterklasse für Innenarchitektur auch in Linz in eine Mei­

sterklasse für Architektur mit Schwerpunkt Innenraumge­

staltung umzuwandeln. 
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d) Es ist nicht zu erwarten, daß die Einrichtung der Studien­

richtung Architektur zu einem überproportionalen Ansteigen 

der Studentenzahlen führen wird. Die Gründe dafür liegen 

einerseits im Erfordernis des Nachweises der künstleri­

schen Begabung in Form der Aufnahmsprüfung, andererseits 

in den personal- und raummäßig begrenzten Gegebenheiten 

der Kunsthochschule Linz. Diese lassen nur eine begrenzte 

Anzahl von Studierenden zu. 

Durch die Einrichtung der Studienrichtung Architektur ist 

zwar keine Entlastung der anderen Architekturausbildungs­

stätten, wie etwa der Technischen Universitäten und der 

Universität Innsbruck, zu erwarten, doch wird wegen des 

nur geringfügigen Kostenmehraufwandes für die geplante 

Studienrichtung Architektur an der Kunsthochschule Linz 

auch keine Schmälerung der den anderen Universitäten und 

Hochschulen künstlerischer Richtung zur Verfügung stehen­

den BUdgetmittel eintreten. 

e) Die Ausbildungskonzeption der Kunsthochschule in Linz ver­

bindet das generalistische Architekturstudium mit spezia­

listischer Schwerpunktbildung. Allfällige Bedenken wegen 

der Gleichwertigkeit der Ausbildung der Architekturstu­

denten an der Linzer Kunsthochschule mit der anderer 

österreichischer Hochschulen können dadurch zerstr�ut wer­

den, daß der Entwurf des studienplanes für die Studien­

richtpng Architektur hinsichtlich der Stundenanzahl und 

des Fächerangebotes etwa dem studienplan für Architektur 

der Hochschule für angewandte Kunst in Wien entsprechen 

soll. 

Die Errichtung zusätzlicher Lehrkanzeln für technisch­

wissenschaftliche Fächer, wie Hochbau, Tragwerkslehre oder 

Baustatik, wird wegen der geringen Hörerzahl für nicht 

notwendig erachtet. Derzeit studieren 26 ordentliche Hörer 

Innenarchitektur. Jährlich schließen etwa fünf Studierende 
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ihr Studium ab. Die technisch-wissenschaftlichen Fächer 

sollen wie schon bisher - durch Lehrbeauftragte abge-

deckt werden. Bedenken, wonach die Ausbildung im tech­

nisch-wissenschaftlichen Bereich jener an vergleichbaren 

Hochschulen künstlerischer Richtung nicht gleichwertig 

sein werde, sind nicht berechtigt. Dies auch deshalb, da 

auch bei den technisch-wissenschaftlichen Fächern die per­

sönliche Betreuung der Studierenden im Vordergrund steht 

und bei der kleinen Hörerzahl leichter realis.iert werden 

kann. Verwiesen wird vor allem auf die Tatsache, daß ein 

wesentlicher Teil 'der international bekannten österreichi­

schen Architekten aus dem Kunsthochschulbereich stammt. 

Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 (Überschrift im V. Abschnitt) : 

Die Überschrift im V. Abschnitt wird um die Hochschule für 

künstlerische und industrielle Gestaltung erweitert. 

Zu Art. I Z 2 und 3 (Überschrift zu § 15 und § 15 Abs.l) : 

Die Rechtsgrundlage für das Studium der Architektur an der 

Hochschule für angewandte Kunst soll auch für dae Architek­

turstudium an der Hochschule für künstlerische und indu­

strielle Gestaltung gelten, weshalb Überschrift und Abs. 1 um 

die Anführung dieser Hochschule erweitert werden. 

Zu Art. I Z 4 (S 15 Abs. 5 viert.er Satz) : 

Die Regelung betreffend die Zusammensetzung der Prüfungssena­

te für die Studienrichtung Architektur soll auch an der Lin­

zer Kunsthochschule gelten. Die spezifische Hochschulbezeich­

nung wird daher ersetzt durch die Worte " jeweilige Hochschu-

le" . 

, I 
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Zu Art. I Z 5 (§ 16 Abs. 1): 

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über technische Studien­

richtungen, BGBl. Nr. 290/1969, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. Nr. 426/1988, und des Allgemeinen Hoch­

sChulstudiengesetzes (AHstG) , BGBl. Nr. 177/196 6, zuletzt ge­

ändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 2/1989, sind auf das 

Studium der Architektur an allen bildnerischen Hochschulen 

anzuwenden. Auf die namentliche Anführung der einzelnen Hoch­

schulen wird daher verzichtet. 

Zu Art. I Z 6 (§ 16 Abs. 2) : 

Da gemäß § 16 Abs. 1 für das Studium der Architektur an den 

bildnerischen Hochschulen das Allgemeine Hochschul-Studien­

gesetz anzuwenden ist, konnte Abs. 2 gestrichen werden. Der 

Inhalt dieser Bestimmung ergibt sich aus § 5 Abs. 2 lit. c und 

d AHstG. 

Zu Art. I Z 7 (§ 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 1 und 2): 

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über technische Studien­

richtungen und des Allgemeinen Hochschulstudiengesetzes 

sind auf das Studium der Architektur an allen bildnerischen 

Hochschulen anzuwenden. 

Zu Art. I Z 8 ( §  18): 

Vor dem Inkrafttreten des Universitäts-Organisationsgesetzes 

(UOG), BGBl. Nr. 258/1975, zuletzt geändert durch das Bundes­

gesetz BGBl. Nr. 745/1988, waren Funktion und Aufgaben der 

Studienkommission in den besonderen Studiengesetzen geregelt. 

Für die Universitäten ist § 18 durch den V. Abschnitt des 

UOG, für die Akademie der bildenden Künste durch den IV. Ab­

schnitt des Akademie-Organisationsgesetzes (AOG), BGBl. 
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Nr. 25/1988, ersetzt worden. An den übrigen Hochschulen kün­

stlerischer Richtung sind Zusammensetzung und Aufgaben der 

Studienkommissionen nunmehr in den § §  9 bis 15 des Kunsthoch­

sChuI-Studiengesetzes (KHStG) , BGBI. Nr. 187/1983, für die in 

der Anlage dieses Gesetzes genannten Studien geregelt. Le­

diglich für die Studienrichtung Architektur an der Hochschule 

für angewandte Kunst in Wien und an der Linzer Kunsthoch­

schule würden noch die aus der Erstfassung des Bundesgesetzes 

über technische Studienrichtungen stammenden Bestimmungen des 

§ 18, die zum Teil noch auf das Hochschul-organisationsge­

setzes des Jahres 1955 verweisen, anzuwenden sein. Das würde 

an der Linzer Hochschule zur Folge haben, daß die Studienkom­

mission für die Studienrichtung Innenarchitektur, dann auch 

für die Studienrichtung Architektur zuständig, die Rechtsvor­

schriften nach dem KHStG nicht mehr anzuwenden hätte, sondern 

die unvollständigen und unklaren'Bestimmungen des § 18 in der 

derzeitigen 

stellt, daß 

Fassung. Daher wurde in der Neufassung klarge­

auch für die Architektur die Bestimmungen des 

KHstG über die Studienkommissionen sinngemäß anzuwenden sind. 

Zu Art. I Z 9 (§  20 Abs. 1): 

Die Studienordnungen für das Studium der Architektur an den 

drei bildnerischen Hochschulen sind aufgrund der Bestimmungen 

des Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen und des 

AHstG zu erlassen. Die namentliche Anführung der einzelnen 

Hochschulen entfällt. 

Zu Art. II (3): 

1. Die 

die 

Einrichtung einer gemeinsamen Studienkommission für 

neue Studienrichtung Architektur und die auslaufende 

Studienrichtung Innenarchitektur durch das Gesetz erfolgte 

aus Gründen der ZweCkmäßigkeit und entspricht der Inten­

tion des § 9 KHStG, wonach das Abteilungskollegium im Hin­

blick auf die geringe Zahl von Studierenden oder die Ähn­

lichkeiten von Studienrichtungen eine gemeinsame Studien­

kommission einsetzen kann. 
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Bis zur Einsetzung dieser gemeinsamen Studienkommission 

war Vorsorge zu treffen, daß die bestehende Studienkommis­

sion die Funktionen der Studienkommission für die neue 

Studienrichtung Architektur vorübergehend wahrnimmt. 

Zu Art. II (4): 

Absolventen 

steht die 

der bisherigen studienrichtung Innenarchitektur 

Möglichkeit offen, ihr Studium gemäß § 21 Abs. 1 

und 5 AHstG anrechnen zu lassen. 

Studenten der auslaufenden Studienrichtung Innenarchitektur 

haben die Möglichkeit, ihr Studium nach den bisherigen stu­

dienbestimmungen zu be enden oder in die neue studienrichtung 

Architektur unter Anrechnung ihres bisherigen Studiums gemäß 

§ 21 Abs. 1 und 5 AHStG überzutreten. 
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GBGBNÜBBRSTBLLUNG 

Artikel I 

alte Fassung 

v. Abschnitt 

Studium der Architektur an der 

Akademie der bildenden Künste 

und an der Akademie für ange­

wandte Kunst. 

§ 15. Studium der Architektur 

an der Akademie für angewandte 

Kunst. 

§ 15. ( 1 ) : Das Studium der Ar-

chitektur an der Akademie für 

angewandte Kunst besteht aus 

zwei Studienabschnitten und 

erfordert einschließlich. der 

für die Anfertigung der Di-

plomarbeit vorgesehenen Zeit 

die Inskription von zehn Se­

mestern. 

§ 15. (5) vierter Satz: Dem 

Prüfungs senat 

Leiter aller 

gehören die 

Meisterklassen 

und Lehrkanzeln (§ 33 Kunst­

hochschul-Organisationsgesetz, 

BGBl.Nr. 54/1970, S 14 Kunst­

hochschulordnung, BGBl. 

Nr. 70/1971) der Hochschule 

für angewandte Kunst in Wien 

an. 

neue Fassung 

V. Abschnitt 

Studium der Architektur an der 

Akademie der bildenden Künste, 

an der Hochschule für ange­

wandte Kunst und an der Hoch­

schule für künstlerische und 

industrielle Gestaltung. 

§ 15. Studium der Architektur 

an der Hochschule für ange­

wandte Kunst und an der Hoch­

schule für künstlerische und 

industrielle Gestaltung. 

§ 15. (1) :  Das Studium der Ar­

chitektur an der Hochschule 

für angewandte Kunst und an 

der Hochschule für künstle­

rische und industrielle Ge-

staltung besteht aus zwei 

Studienabschnitten und er-

fordert einschließlich der für 

die Anfertigung der Diplomar­

beit vorgesehenen Zeit die In­

skription von zehn Semestern. 

S 15. (5) vierter Satz: Dem 

Prüfungs senat gehören die Lei­

ter aller Meisterklassen und 

Lehrkanzeln der jeweiligen 

Hochschule an. 
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§ 16. (1): Soweit dieses 

Bundesgesetz keine besonderen 

Bestimmungen über das Studium 

der Architektur an der Akade­

mie der bildenden Künste und 

an der Akademie für angewandte 

Kunst enthält, sind die Be-

stimmungen dieses Bundesge-

setzes und des Allgemeinen 

Hochschul-Studiengesetzes 

sinngemäß anzuwenden. 

§ 16. (2): Auf Studierende der 

Studienrichtung Architektur an 

der Akademie der bildenden 

Künste und an der Akademie für 

angewandte 

stimmungen 

lit.c und 

Kunst sind die Be­

des § 5 Abs. 2 

d des Allgmeinen 

Hochschul-Studiengesetzes auch 

hinsichtlich der Inskription 

von Lehrveranstaltungen an 

wissenschaftlichen Hochschulen 

anzuwenden. 

§ 16. (3): Auf Studierende der 

Studienrichtung Architektur an 

der Akademie der bildenden 

Künste und an der Akademie für 

§ 16. (1): soweit dieses Bun­

desgesetz keine besonderen Be­

stimmungen über das Studium 

der Architektur an den in 

diesem Abschnitt genannten 

Hochschulen enthält, sind die 

Bestimmungen dieses Bundesge­

setzes und des Allgemeinen 

Hochschul-Studiengesetzes 

sinngemäß anzuwenden. 

§ 16. (2): Auf Studierende der 

Studienrichtung Architektur an 

den in diesem Abschnitt ge­

nannten Hochschulen sind die 

Bestimmungen der §§ 20 Abs. 4, 

21 Abs. 2, 4 und 7 des Allge-

meinen Hochschul-studienge-

setzes bei der Fortsetzung des 

Studiums der Architektur an 

einer wissenschaftlichen Hoch­

schule anzuwenden. Diese Be­

stimmung ist auf Studierende 

der Architektur an wissen­

schaftlichen Hochschulen auch 

bei der Fortsetzung dieses 

Studiums an den in diesem Ab­

schnitt genannten Hochschulen 

anzuwenden. 
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angewandte Kunst sind die Be­

stimmungen der §§f20 Abs.4, 21 

Abs. 2, 4 und 7 des Allgemei­

nen Hochschul-studiengesetzes 

bei der Fortsetzung des stu­

diums der Architektur an einer 

wissenschaftlichen Hochschule 

anzuwenden. Diese Bestimmung 

ist auf Studierende der Archi­

tektur an wissenschaftlichen 

Hochschulen auch bei der Fort­

setzung dieses Studiums an der 

Akademie der bildenden Künste 

oder an der Akademie für an­

gewandte Kunst anzuwenden. 

§ 17. (1): An die Absolventen 

des Diplomstudiums der Archi­

tektur an der Akademie der 

bildenden Künste und an der 

Akademie für angewandte Kunst 

wird der akademische Grad "Ma­

gister der Architektur", la­

teinische Bezeichnung "Magi­

ster architecturae", lateini-

sche Abkürzung "Mag.arch." 

verliehen. 

§ 17. (2): Absolventen der 

Studienrichtung Architektur an 

der Akademie der bildenden 

Künste und an der Akademie für 

angewandte Kunst sind zur Er-

langung des Doktorates der 

technischen Wissenschaften ge-

mäß den Bestimmungen des § 21 

Abs. 4 des Allgemeinen Hoch-

sChul-Studiengesetzes 

lassen. 

zuzu-

§ 17. (1): An die Absolventen 

des Diplomstudiums der Archi­

tektur an den in diesem Ab­

schnitt genannten Hochschulen 

wird der akademische Grad "Ma­

gister der Architektur", la­

teinische Bezeichnung "Magi­

ster architecturae", latei­

nische Abkürzung "Mag.arch." 

verliehen. 

§ 17. (2): Absolventen der 

Studienrichtung Architektur an 

den in diesem Abschnitt ge­

nannten Hochschulen sind zur 

Erlangung des Doktorates der 

technischen Wissenschaften ge­

mäß den Bestimmungen des § 21 

Abs. 4 des Allgemeinen Hoch-

schul-Studiengesetzes 

lassen. 

zu zu-
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§ 18. (1): An den Hochschulen, 

denen gemäß § 15 Abs. 2 des 

Allgemeinen Hochschul-stu-

diengesetzes die Einrichtung 

der in diesem Bundesgesetz ge­

regelten studien obliegt, ist\ 

für jede studienrichtung eine 

Studienkommission einzusetzen. 

(2) Die Studienkommissionen 

sind zuständige akademische 

Behörde zur Erlassung der stu­

dienpläne gemäß § 17 des All­

gemeinen Hochschul-Studienge­

setzes. Abweichend von den Be­

stimmungen des § 9 dieses Bun­

desgesetzes obliegen ihnen 

während des im Abs. 1 ge­

nannten zeitraumes Bewilligun­

gen gemäß § 9 Abs. 1 dieses 

Bundesgesetzes. weiters ge­

hören in ihren Aufgabenbereich 

die Ausarpeitung von Empfeh­

lungen über die Gestaltung von 

Lehrveranstaltungen und Prü­

fungen sowie die Befassung mit 

den Ursachen von Studienverzö­

gerungen und die Ausarbeitung 

von Empfehlungen zu ihrer Be­

seitigung. 

(3) Jeder Studienkommission 

haben in gleicher Zahl, min­

destens aber drei Vertreter 

folgender drei Gruppen anzu­

gehören: 

§ 18. Studienkommissionen 

Für die Studienrichtung Archi­

tektur an den im V. Abschnitt 

genannten Hochschulen 

Studienkommissionen 

sind 

einzu-

richten. Für die Studienkom­

mission an der Akademie der 

bildenden Künste gelten die 

Bestimmungen der §§ 40 bis 47 

des Akademie-Organisations­

gesetzes, BGBI. Nr. 25/1988. 

Für die Studienkommissionen 

dieser Studienrichtung an der 

Hochschule für angewandte 

Kunst und an der Hochschule 

für künstlerische und indu­

strielle Gestaltung gelten die 

Bestimmungen der §§ 9 bis 15 

des Kunsthochschul-Studienge­

setzes, BGBl. Nr. 187/1983, 

sinngemäß. 
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a) Hochschulprofessoren; 

b) Hochschulassisten, Hoch-

schuldozenten, Lektoren, 

Lehrbeauftragte, Beamte und 

Vertragsbedienstete des 

wissenschaftlichen Dien-

stes, Bundeslehrer und Ver-

tragslehrer, 

sistenten; 

c) Studenten. 

Vertragsas-

Für jedes Mitglied ist ein Er-

satzmitglied zu bestellen� Die 

Vertreter der Hochschulprofes­

soren sind von der zuständigen 

akademischen Behörde, die Ver­

treter der Hochschulassisten­

ten (sowie der anderen unter 

lit. b erwähnten Personengrup­

pen) sind von einer vom Vor­

sitzenden des Dienststellen­

ausschusses für Hochschulleh­

rer einzuberufenden Versamm­

lung, die Vertreter der stu­

denten sind vom zuständigen 

Fachschaftsausschuß der öster­

reichischen Hochschülerschaft 

zu entsenden. 

(4) Die Studienkommissionen 

sind erstmalig vom Rektor ein­

zuberufen. Sie haben in ihrer 

ersten Sitzung einen Vorsit­

zenden aus dem Kreise der 

Hochschulprofessoren zu wäh­

len. Die Bestimmungen des § 27 

des Hochschul-Organisations­

gesetzes, BGBl. Nr. 154/1955, 

sind sinngemäß anzuwenden. 
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(5) Zu einem Beschluß der Stu­

dienkommission ist die Anwe­

senheit von mindestens der 

Hälfte der 

derlich. Ein 

Mitglieder erfor­

Antrag gilt als 

angenommen, wenn mehr als die 

Hälfte der in der Sitzung an­

wesenden Mitglieder für den 

Antrag gestimmt hat. Der Vor­

sitzende stimmt mit. Ein Be­

schluß kommt jedoch nicht zu­

stande, wenn alle Mitglieder 

einer der im Abs. 3 genannten 

Gruppen geschlossen gegen den 

Antrag gestiItnnt 

übrigen sind 

schäftsführung 

auf 

der 

haben. Im 

die Ge­

Studien-

kommission die Bestimmungen 

des § 25 des Hochschul-Orga-

nisationsgesetzes 

anzuwenden. 

sinngemäß 

(6) Die Bestimmungen des § 5 

des Hochschul-Organisations­

gesetzes gelten sinngemäß. 

§ 20. ( 1): Die Studienordnung 

für die im S 4 Abs. 1 aufge­

zählten Studienrichtungen, für 

das Studium der Architektur an 

der Akademie der bildenden 

Künste und an der Akademie für 

angewandte Kunst sowie die 

Studienordnung zur Erwerbung 

des Doktorates der technischen 

Wissenschaften sind auf grund 

der Bestimmungen dieses Bun­

desgesetzes in verbindung mit 

den Bestimmungen des Allge­

meinen Hochschul-Studienge­

setzes zu erlassen. 

§ 20. ( 1): Die Studienordnung 

für die im § 4 Abs. 1 aufge­

zählten Studienrichtungen, für 

das Studium der Architektur an 

den im.v. Abschnitt genannten 

Hochschulen sowie die Studien­

ordnung zur Erwerbung des 

Doktorates der technischen 

Wissenschaften sind auf grund 

der Bestimmungen dieses.Bun­

desgesetzes in Verbindung mit 

den Bestimmungen des Allgemei­

nen Hochschul-Studiengesetzes 

zu erlassen. 
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